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ROTTENACKER AKTUELL
Gemeindliches Mitteilungsblatt – WIR für SIE

www.rottenacker.de      •      info@rottenacker.de

& Jugendfeuerwehr und 
Bude „Oase“

  

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Bürgermeisteramt Rottenacker

Einladung

Zu der am Donnerstag, den 26.02.2026 um 18:30 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses, Bühlstraße 7,

stattfindenden öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung
des Gemeinderates.

Tagesordnung:

- Öffentlicher Teil -

1.	 Vergabe Stromkonzessionsvertrag

2.	 Vergabe Kommunale Wärmeplanung

3.	 Beschluss des Vergabeverfahrens für das Baugebiet „Schwärze“

4.	 Vergabe Fachplaner
1.	 Bahnhofsgebäude
2.	 Umbau kleiner Saal zur Ganztagesbetreuung

5.	 Instandsetzungen Feuerwehrfahrzeuge

6.	 Beschaffungen für den evangelischen Kindergarten

7.	 Bauvorhaben:
1.	 Bauvoranfrage: Neubau eines Hähnchenmaststalls mit 

Kaltscharrraum, Neudorf 4, Flst.Nr. 618
2.	 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren: Sanierung  

Kleiner Saal, Schulstraße 3 - 7, Flst.Nr. 402

8.	 Bekanntgaben, Verschiedenes, Anträge

Alle Bürgerinnen und Bürger, Interessierte und Betroffene sind zu 
der öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen.

Fundamt
Samsung  Earbuds wurden gefunden. 

Der rechtmäßige Eigentümer kann diese während den üblichen 
Öffnungszeiten beim Bürgermeisteramt abholen.

Informationen – der erste Schritt, 
um mitreden zu können.
Ihr Amtsblatt hält Sie
auf dem Laufenden.
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD)� 116 117
(mit augen-, kinder- und HNO-ärztlichen Bereitschaftsdiensten)
docdirekt.de – digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digi-
tal eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungsempfeh-
lung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt zu 
einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.

Bauhof Rottenacker� 6647 oder 0174/3236039
Bürgermeister Heinzmann in Notfällen� 0160 90392210
Bürgermeisteramt Rottenacker� 95040
Feuerwehr + Notfallrettungsdienst� 112
Feuerwehrgerätehaus� 6420
Feuerwehrkommandant Samuel Pflug� 0173 2190140
Gasstörungsstelle� 0800 0824505
Giftnotruf� 0761/19240
Grundschule Rottenacker� 1543
Kindergarten - evangelisch� 2487
Kindergarten - katholisch� 1266
Krankenhaus Ehingen� 07391/586-0
Notfallrettungsdienst + Feuerwehr� 112
Notruf (Polizei Ulm)� 110
Pfarramt - evangelisch� 2298
Pfarramt - katholisch� 2282
Polizeiposten Munderkingen� 07393/91560
Polizeirevier Ehingen� 07391/588-0
Störungsdienst Wasser� 0151/20114502
Störungsstelle EnBW� 0800/3629477
Turn- und Festhalle Rottenacker� 1494 oder 0174/3236068
Zahnärztlicher Notfalldienst � 0761/120 120 00 
Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis,
Landratsamt Ulm, Schillerstraße 30� 0731/185 4505  
Baur Bestattungen, Ehingen� 07391/500 10

Apotheken-Notdienst

Samstag, den 21.02.2026
Schloss-Apotheke Obermarchtal, Tel. Nr. 07375/2 46

Sonntag, den 22.02.2026
Antonius-Apotheke Schemmerhofen, Tel.Nr. 07356/1711

NOT- UND 
BEREITSCHAFTSDIENSTE

Freitag, den 20.02.2026
20:00 Uhr		�  Musikverein „Edelweiß“: Jahreshauptver-

sammlung im Musikerheim, Schulstraße 3

Samstag, den 21.02.2026
09:00 bis 11:00	�Uhr Reisiganlieferung am Funkenplatz in der 

Verlängerung des Buchhaldenweges möglich

10:00 Uhr		�  Albverein: Anwandern in Ehingen mit 2 Wan-
dertouren und einer Rätseltour für Familien 
mit Kindern; Treffpunkt auf der Terrasse am 
Groggensee, gegenüber dem Bahnhof Ehingen

Bei Einbruch der Dunkelheit: Abbrennen des Funkenfeuers 
durch die Jugendfeuerwehr und die Bude „Oase“ in der Ver-
längerung des Buchhaldenweges

Montag, den 23.02.2026
ab 06:00 Uhr	 Leerung „Restmülltonne“

Mittwoch, den 25.02.2026
ab 06:00 Uhr	 Leerung „Blaue Tonne“

Donnerstag, den 26.02.2026
18:30 Uhr		�  Öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des 

Gemeinderates im Sitzungssaal des Rathau-
ses, Bühlstraße 7

Freitag, den 27.02.2026
19:00 Uhr		�  Evangelische Kirchengemeinde: Dankeschön 

und Nachbesprechung „Lebendiger Advents-
kalender“ im Gemeindehaus

Termine

Bitte achten Sie darauf,
dass Ihr Briefkasten

gut leserlich beschriftet ist.
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Wahlbekanntmachung
1.	� Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von Baden-

Württemberg statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2.	 Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk.
	� Der Wahlraum wird in Rottenacker, im Gemeindesaal des Rat-

hauses, Bühlstraße 7, eingerichtet.
	� In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 

der Zeit vom 30.01.2026 bis 15.02.2026 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.

	� Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 17:30 Uhr in Rottenacker im Gemeindesaal des Rat-
hauses, Bühlstraße 7, zusammen.

3.	� Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

	� Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Identi-
tätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen.

	� Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.

	� Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.

	 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

	 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
	 a) 	� für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 

der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber der 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Par-
tei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch die-
ser, bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern außer-
dem die Angabe Einzelbewerber und rechts von dem 
Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

	 b) 	� für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Listenbewerber der zugelassenen Landeslisten und 
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

	 Der Wähler gibt
	 seine Erststimme in der Weise ab,
		�  dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-

druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewer-
ber sie gelten soll,

	 und seine Zweitstimme in der Weise,
		�  dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

	� Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine oder dem 
besonderen Nebenraum darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden.

4.	� Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist.

5.	� Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

	 a)	� durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk die-
ses Wahlkreises oder

	 b)	 durch Briefwahl
	 teilnehmen.

	� Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde-
behörde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6.	� Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig  
(§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 des Land-
tagswahlgesetzes).

	� Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absätze 1 und 3 
des Strafgesetzbuches).

Rottenacker, den 20.02.2026
gez. Moritz Heinzmann
Bürgermeister
Gemeinde Rottenacker

Rottenacker räumt auf
Wie bereits bekanntgegeben, ist die 20. Markungsputzete am 
Samstag, den 14.03.26 von 09:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr vorgesehen.

Unsere Natur rund um Rottenacker liegt uns am Herzen. Doch lei-
der sammelt sich an Wegrändern, in Grünanlagen und im Wald oft 
Müll an, der dort nicht hingehört. Das wollen wir gemeinsam 
ändern.

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung laden Sie/Euch 
herzlich zur diesjährigen Markungsputzete ein.

Wir bitten um Unterstützung durch Vereine, Schule, Kindergärten, 
Jugendliche und alle naturverbundenen Einwohner. Für Verpfle-
gung ist gesorgt.

Bitte denken Sie an wetterfeste Kleidung und Arbeitshandschuhe. 
Müllsäcke werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Der 
Müll wird in Säcken gesammelt und am Straßenrand abgestellt. 
Dort wird er von den Bauhofmitarbeitern eingesammelt.
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Damit wir besser planen können, bitte wir alle Vereine, Gruppen 
und auch Privatpersonen um Rückmeldung an info@rottenacker.
de. Natürlich ist auch eine spontane Teilnahme möglich.

Wir freuen uns auf tatkräftige Unterstützung!

Moritz Heinzmann
Bürgermeister

Rottenacker räumt auf - sind Sie auch dabei?

 

Eine Anmeldung ist ganz einfach über www.vhs-g.de 
möglich. 

Rottenacker

26SRO022 Tanz mal wieder!
Moritz Bittner
Rathaus Rottenacker, Gemeindesaal, Bühlstraße 7, 
89616 Rottenacker
8 Termine, 75,00 €
Sa, 28.02.26, 18:00 - 19:30 Uhr
Sa, 07.03.26, 18:00 - 19:30 Uhr
Sa, 14.03.26, 18:00 - 19:30 Uhr
Sa, 21.03.26, 18:00 - 19:30 Uhr
Sa, 28.03.26, 18:00 - 19:30 Uhr
Sa, 11.04.26, 18:00 - 19:30 Uhr
Sa, 18.04.26, 18:00 - 19:30 Uhr
Sa, 25.04.26, 18:00 - 19:30 Uhr
Bitte mitbringen: Bequemes Schuhwerk, Trinken

26SRO140 Töpfern für Kinder in den Osterferien (8-11 Jahre)
Birgit Striebel
Grundschule Rottenacker, Werkraum, Schulstraße 1, 
89616 Rottenacker
3 Termine, 34,00 €
Mo, 30.03.26, 13:30 - 15:30 Uhr
Do, 09.04.26, 13:30 - 15:30 Uhr
Sa, 18.04.26, 13:30 - 15:30 Uhr
Materialkosten werden im Kurs mit der Kursleiterin abgerechnet.

26SRO021 Gartenobjekte AllerART aus Ton
Birgit Striebel
Grundschule Rottenacker, Werkraum, Schulstraße 1, 
89616 Rottenacker
3 Termine, 51,00 €
Fr, 24.04.26, 19:00 - 22:00 Uhr
Fr, 08.05.26, 19:00 - 22:00 Uhr
Fr, 12.06.26, 19:00 - 22:00 Uhr
Materialkosten werden im Kurs mit der Kursleiterin abgerechnet.

26SRO001 Radln mit Support, sicher unterwegs mit dem E-Bike
Michael Mörseburg
Turn- und Festhalle Rottenacker - Parkplatz, Schulstraße 5, 
89616 Rottenacker
1 Termin, 38,00 €
Sa, 25.04.26, 10:00 - 13:00 Uhr
Fahrrad und Helm

Munderkingen

26SMU021 Salsa & Bachata für Anfänger/innen
Sebastian Rez
VHS-Raum Munderkingen, Alter Schulhof 3, 89597 Munderkingen
4 Termine, Mi, ab 15.04.26, 19:00 - 20:30 Uhr, 49 €

26SMU060 Yoga im Frühling
Dagmar Butter
Aula Schillerschule Munderkingen, Stauffenbergstr. 2, 
89597 Munderkingen
8 Termine, Mi, ab 15.04.26, 18:30 - 20:00 Uhr, 64 €

26SMU002 Umgang mit Kindernotfällen
Dr. med. Christoph Galm
Dieser Vortrag findet in Kooperation mit der Kassenärztlichen Ver-
einigung Baden-Württemberg statt.
5,00 € Online-Anmeldung unter www.vhs-g.de
8,00 € Abendkasse
Bitte melden Sie sich auch zu Vorträgen an, damit wir besser pla-
nen und die Mindestteilnehmerzahl rechtzeitig erreichen können.
VHS-Raum Munderkingen, Alter Schulhof 3, 89597 Munderkingen
1 Termin, Di, 28.04.26, 19:00 - 20:15 Uhr, 5 €

26SMU140 Babyschwimmen (3. - 14. Lebensmonat)
Michaela Trkulja
Donauhalle Munderkingen, Lehrschwimmbecken, Stauffenberg-
straße, 89597 Munderkingen
8 Termine, Fr, ab 08.05.26, 17:00 - 17:45 Uhr, 94 €

Alle weiteren Infos zu den Kursen, auch der anderen Gemeinden, 
sowie den sehr interessanten Online-Angeboten finden Sie unter 
www.vhs-g.de.

Das Landratsamt informiert:

 

Landratsamt

Angebot für Waldbesitzende am 13. März 2026:
Tipps zur Wertholzversteigerung 
Die Untere Forstbehörde des Landratsamtes Alb-Donau Kreis lädt 
alle interessierten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sowie die 
Forstbetriebsgemeinschaften zu einer Nachbesprechung der Wert-
holzversteigerung ein. Diese findet am Freitag, den 13. März 2026, 
um 14:00 Uhr auf dem Wanderparkplatz „Englen G´häu“ bei Lan-
genau statt – etwa eine Woche nach der Wertholzversteigerung 
(Submission), bei der Waldbesitzende wertvolle Einzelstämme aus 
der Region zum Verkauf anbieten.

Die Forstrevierleiter, Verena Pfründer und Dennis Eninger, erklären 
bei dem Termin den Ablauf einer Submission und die Kriterien, auf 
die Waldbesitzende achten sollten. Anschließend findet ein 
gemeinsamer Rundgang über den Platz statt. Bei diesem können 
die wertvollsten Stämme begutachtet werden, die in der Woche 
zuvor die besten Gebote erzielt haben. Dabei vermitteln die Forst-
revierleiter auch, warum andere Stämme schlechter abgeschnitten 
haben.
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Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg

Zusatzbeitrag
Auswirkungen gestiegener Krankenkassenbeiträge auf 
die Rente
Ab März 2026 werden Zusatzbeiträge berücksichtigt
Zum Januar haben viele Krankenkassen erneut ihren Zusatzbeitrag 
für Versicherte erhöht. Ab März fällt die überwiesene Rente der 
davon betroffenen Rentnerinnen und Rentner entsprechend 
geringer aus. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg (DRV BW) hin.

Wie hoch der individuelle Zusatzbeitragssatz einer Krankenkasse 
für ihre Mitglieder ausfällt, legt die jeweilige Krankenkasse selbst 
fest. Die Mitglieder haben durch ein Sonderkündigungsrecht die 
Möglichkeit, in eine günstigere Krankenkasse zu wechseln, wenn 
die bisherige Krankenkasse einen Zusatzbeitrag erstmalig erhebt 
oder erhöht. Der GKV-Spitzenverband aktualisiert regelmäßig eine 
Übersicht mit allen Krankenkassen und ihren Zusatzbeiträgen. Die 
Übersicht kann über www.gkv-spitzenverband.de abgerufen wer-
den.

Rentenversicherung übernimmt Hälfte des Zusatzbeitrags
Wie beim regulären Krankenkassenbeitrag übernimmt die DRV für 
Rentnerinnen und Rentner hinsichtlich des Zusatzbeitrags die 
Hälfte der Kosten. Diesen Anteil leitet sie direkt an die jeweilige 
Krankenkasse weiter. Hat eine Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag 
also beispielsweise um 0,4 Prozent (durchschnittliche Erhöhung 
des Zusatzbeitrages 2026) erhöht, erhalten Betroffene 0,2 Prozent 
weniger Rente. Bei einer Bruttorente in Höhe von 1.000 Euro ergibt 
das eine um zwei Euro niedrigere Auszahlung.

Keine Auswirkungen für Januar und Februar
Für die Rentenzahlung im Januar und Februar 2026 wurden die zu 
zahlenden Krankenversicherungsbeiträge weiter auf Grundlage 
des bisherigen Beitrags berechnet. Grund hierfür sind gesetzliche 
Vorgaben, die bei Rentnerinnen und Rentnern sowohl für Senkun-
gen als auch für Erhöhungen gelten.

Information erfolgt über den Kontoauszug der Bank 
Über Änderungen der aus der Rente zu zahlenden Krankenversi-
cherungsbeiträge werden Betroffene in der Regel über den Konto-
auszug ihrer Bank informiert.

Rentenbeziehende mit Zuschuss zur freiwilligen Krankenversiche-
rung
Erhalten Rentenbeziehende einen Zuschuss zu einer freiwilligen 
Krankenversicherung, führt die Erhöhung des Zusatzbeitragssat-
zes der Krankenkasse, ebenfalls um zwei Monate zeitversetzt, zu 
einer höheren Zuschusszahlung. Über eine Änderung der Zuschuss-
höhe informiert die DRV BW stets mit einem Bescheid.

Informationen 
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Broschüre Rentner 
und ihre Krankenversicherung“. Diese kann auf www.deutsche-
rentenversicherung.de herunterladen werden.

Von Menschen vor Ort. 
Für Menschen vor Ort.

Agentur für Arbeit Ulm

Veranstaltungshinweis
Schule und was dann?
Das Schul- und Ausbildungssystem in Deutschland ist sehr breit 
aufgestellt und es ist nicht leicht, den Überblick zu behalten. 
Eltern und Jugendliche, können sich bei der kostenfreien Veran-
staltung „Schule und was dann?“ einen Überblick über die unter-
schiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten nach der Schulzeit ver-
schaffen. Vier Themeninseln informieren über weiterführende 
Schulen, Ausbildung, Studium und Bewerbung. Los geht es am 
Dienstag, den 10. März um 18 Uhr im Club Orange an der Ulmer 
Volkshochschule.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Agentur für Arbeit Ulm 
mit der Ulmer Volkshochschule und der Caritas Ulm-Biberach.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde
Rottenacker

Termine und Mitteilungen für KW09/2026

Wochenspruch für die Woche nach dem Sonntag Invokavit:
„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, 

dass er die Werke des Teufels zerstöre.“
1. Johannes 3, 8b

Sonntag, 22. Februar 2026
09:30 Uhr	� Gottesdienst mit dem Posaunenchor aus Attenweiler 

und Abendmahl (Pfarrer Jochen Reusch)
			   anschließend Ständerling im Gemeindehaus
Achtung: 	 Ab sofort wird 7 min VOR halb geläutet

Montag, 23. Februar 2026
15:30 Uhr	 Bücherei bis 17:30 Uhr geöffnet, Eingang: Haldengäßle

Dienstag, 24. Februar 2026
18:00 Uhr	 Strickkreis
18:00 Uhr	 LineDance für Anfänger
19:00 Uhr	 Elternabend zur Vorbereitung der Konfirmation 2026

Mittwoch, 25. Februar 2026
09:15 Uhr	 Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus
14:30 Uhr	 Konfirmandenunterricht
20:00 Uhr	 Kirchenchorprobe

Donnerstag, 26. Februar 2026
12:00 Uhr	 oifachEssa

Freitag, 27. Februar 2026
19:00 Uhr	� Lebendiger Adventskalender – Dankeschön und Nach-

besprechung

Vorschau:
Freitag, 06. März 2026
19:00 Uhr	 Weltgebetstag

Läuten vor dem Gottesdienst
Die momentane Situation in Munderkingen macht es notwendig, 
dass die Gottesdienste jeweils in beiden Gemeinden im Doppel-
dienst gefeiert werden. Aber auch auf längere Sicht hin wird dies 
durch die Kürzungen des Pfarrplans unumgänglich sein. Der KGR 
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hat auf diesem Hintergrund beschlossen, dass die Glocken am 
Sonntag nicht  7 Minuten nach dem Stundenschlag läuten, sondern 
7 Minuten davor: 7 Minuten vor ½ 9 Uhr, 7 Minuten vor 9 Uhr und  
7 Minuten vor ½ 10 Uhr. Zum ersten Mal wird es so Sonntag, 22.02. 
sein.

Weltgebetstag
Der diesjährige Weltgebetstag 
lädt uns ein nach Nigeria – 
dem bevölkerungsreichstem 
Land Afrikas.
Gemeinsam feiern wir den 
Gottesdienst am 06. März um 
19 Uhr in der ev. Kirche in 
Rottenacker.

Frauen aus Nigeria haben diesen Gottesdienst vorbereitet.
„Kommt! Bringt eure Last.“ so lautet ihr hoffnungsverheißendes 
Motto, angelehnt an Matthäus 11,28-30, der Frauen aus Nigeria.

Unsere Kontaktdaten:
Evangelisches Pfarramt
Kirchstrasse 33
89616 Rottenacker

Tel.:	 07393/2298
Mail:	 Pfarramt.Rottenacker@elkw.de

www.ev-kirche-rottenacker.de

Ökumenische Nachrichten

Ein Gebet wandert 24 Stunden lang um den Erdball...
...verbindet Frauen in mehr als 150 Ländern der Welt miteinander!

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich 
christliche Frauen in der Bewegung des Weltgebetstags. Gemein-
sam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen über-
all auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. 
So wurde der Weltgebetstag in den letzten 100 Jahren zur größten 
Basisbewegung christlicher Frauen.

Für den Weltgebetstag 2026 haben christliche Frauen aus Nigeria 
eine Gottesdienstordnung erstellt. Nigeria ist das bevölkerungs-
reichste Land Afrikas – vielfältig, dynamisch und voller Kontraste. 
Es ist geprägt von sozialen, ethnischen und religiösen Spannun-
gen. Hoffnung schenkt vielen Menschen in dieser existenzbedro-
henden Situation ihr Glaube. „Kommt! Bringt eure Last.“ so lautet 
ihr Motto, angelehnt an Matthäus 11, 28-30.

Wir, die kath. Kirchengemeinde, die evang. Kirchengemeinde und 
der Treffpunkt Leben laden Sie – Frauen und Männer – sehr herz-
lich ein, den Weltgebetstag mit uns zu feiern, am

Freitag, 6. März 2026 um 19.00 Uhr 
im katholischen Gemeindehaus, Kirchhof 3
in Munderkingen

„Informiert beten – betend handeln“ so lautet das Motto des Welt-
gebetstags. Frauen machen sich stark für die Rechte von Frauen 
und Mädchen in Kirche und Gesellschaft und unterstützen die Pro-
jektarbeit weltweit mit Ihrer Spende. WGT–Deutsches Komitee e.V. 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40

Weitere interessante Informationen finden Sie auf 
www.weltgebetstag.de 

Katholische Kirchengemeinde
Heilig-Kreuz-Kirche in Rottenacker

Gottesdienste i. d. Seelsorgeeinheit „Donau-Winkel“	�  KW 8
für die Zeit vom 21. Februar 2026 bis 01. März 2026

Samstag, 21. Februar 2026	 Vorabend zum 1. Fastensonntag
18.00 Uhr	 Rosenkranz in Munderkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier mit Kirchenchor in Munderkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Unterstadion

Sonntag, 22. Februar 2026	 1. Fastensonntag
09.00 Uhr	� Wort-Gottes-Feier mit Aschenbestreuung in Rotten-

acker
09.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Emerkingen
09.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Grundsheim
09.30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Oberstadion
10.30 Uhr	 Familiengottesdienst in Munderkingen
10.30 Uhr	 Kindergottesdienst im Gemeindehaus Munderkingen
10.30 Uhr	� Eucharistiefeier mit Aschenbestreuung in Unter-

wachingen
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Hundersingen	 
11.45 Uhr	 Taufe von Melody Elenor Britsch in Munderkingen

Montag, 23. Februar 2026	
17.00 Uhr	 Rosenkranz in Unterstadion
18.30 Uhr	 Rosenkranz in Oberstadion

Dienstag, 24. Februar 2026	 Hl. Matthias, Apostel
10.00 Uhr	� Ev. Gottesdienst in Seniorenheim St. Anna in Munder-

kingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Hundersingen

Mittwoch, 25. Februar 2026 
07.30 Uhr	 Laudes in Munderkingen
14.30 Uhr	 Eucharistische Anbetung Frauenberg
15.00 Uhr	 Friedensgebet Frauenberg
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Emerkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Mundeldingen

Donnerstag, 26. Februar 2026
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Unterstadion

Freitag, 27. Februar 2026	
18.00 Uhr	 Euch. Anbetung in Oberstadion
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Oberstadion
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier Unterwachingen

Samstag, 28. Februar 2026	 Vorabend zum 2. Fastensonntag
18.00 Uhr	 Rosenkranz in Munderkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Munderkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Grundsheim

Sonntag, 01. März 2026	 2. Fastensonntag
09.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Rottenacker
09.00 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Emerkingen
09.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Oberstadion
10.30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Munderkingen
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Hausen am Bussen
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Unterstadion
19.00 Uhr	 Euch. Anbetung und Lobpreis in Unterstadion
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Öffnungszeiten Pfarrbüro
Das Pfarrbüro Munderkingen ist am Freitag, 20.02.2026 geschlos-
sen.

Katholischer Kirchenchor 
Gastsänger / innen für Ostern gesucht
Herzliche Einladung an Alle, die gerne am Ostersonntag, 05.04.2026, 
um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Munderkingen den Kath. Kirchen-
chor unterstützen und mitsingen möchten.
Probenbeginn wäre am Donnerstag, 26.02.2026 um 19.30 Uhr im 
Kath. Gemeindehaus St. Michael.
Die weiteren Probentermine sind immer donnerstags 19.30 Uhr an 
folgenden Tagen: 05.03 / 12.03 / 19.03. / 26.03.2026
Falls Sie Interesse haben, wäre es schön, wenn Sie sich telefonisch 
bis Mittwoch 11.02.2026 kurz melden würden unter der Telefon-
nummer 07393/1307 – gerne auch auf den AB sprechen.
Chorleiterin Ursula Fleischle

Kirchengemeinderat Munderkingen/Rottenacker
Der Kirchengemeinderat trifft sich am Mittwoch, 25.02.2026 um 
19.30 Uhr zur Sitzung im kleinen Saal, Gemeindehaus Munderkin-
gen.

4. Weggottesdienst der Erstkommunionkinder
Am Freitag, 27.02.2026 treffen sich die Erstkom-
munionkinder von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr zum 4. 
Weggottesdienst in Unterwachingen.

Allrounder mit handwerklichem Geschick gesucht 
(m/w/d)

Die Gesamtkirchengemeinde Donau-Winkel bietet 
eine Stelle als

Hausmeister in Nebentätigkeit (m/w/d)

unbefristet mit einem Beschäftigungsumfang von 6,5 Stunden in 
der Woche oder nach Absprache.
Wir suchen für unsere 8 Kirchengemeinden eine Hilfe für verschie-
dene Tätigkeiten.
Wichtig wäre handwerkliches Geschick und auch Freude an der 
Gartenarbeit.
Außerdem benötigen Sie einen Führerschein und ein eigenes Fahr-
zeug.

Wir erwarten uns eine/n flexible/n und teamfähige Mitarbeiter/in, 
der/die anstehenden Aufgaben nach Absprache übernimmt.
Sie zeigen Verständnis und Interesse für die Aufgaben der Katholi-
schen Kirche und bejahen die Eigenart des kirchlichen Dienstes.

Die Einstellung und Vergütung erfolgt nach der Arbeitsvertrags-
ordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, vergleichbar Tarifver-
trag des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L).

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten 
Sie bitte bis zum 01.03.2026 an die Kath. Gesamtkirchenpflege, 
Renate Münst, Kirchhof 2, 89597 Munderkingen, Tel: 07393 959904.
Mail: GKG.Donau-Winkel@drs.de

Öffnungszeiten Katholisches Pfarramt Munderkingen  
Mo., Di., Mi. Fr.:		 08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag, 		  13.30 Uhr – 16.00 Uhr	

Homepage: Seelsorgeeinheit Donau-Winkel:
https://se-donau-winkel.drs.de

Pfarramt Munderkingen				    07393/2282
E-Mail: StDionysius.Munderkingen@drs.de

Pfarramt Oberstadion					    07357/555    
E-Mail: StMartinus.Oberstadion@drs.de

Pfr. Dr. Thomas Pitour					    07393/2282 oder 953 977
										          Thomas.Pitour@drs.de

Pfr. Michael Klug						�      07357/555 oder  
klug.priester@gmx.net

Gemeindereferentin 					     07393/959 902 oder 
Sr. Luise Ziegler 						      luise.ziegler@drs.de

Pastoralreferentin						     07393/959 903 oder 
Sr. Francesca Trautner					    francesca.trautner@drs.de

Seniorenbeauftragter 				    07391/758315 oder 
Roland Gaschler						      Roland.Gaschler@drs.de

Gesamtkirchenpfleger 				    07393/959904 oder
Renate Münst							       GKG.Donau-Winkel@drs.de

Mesnerteam Rottenacker/
Frau R. Kurz							       07393/40 50 696

Baur Bestattungen Ehingen	   		  07391/ 500 10

VEREINSNACHRICHTEN

Musikverein 
Edelweiß Rottenacker

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am Freitag, den 20.02.2026 findet um 20:00 Uhr die Jahreshaupt-
versammlung des Musikvereins „Edelweiß“ Rottenacker e.V. statt. 
Dazu möchten wir alle Mitglieder, Musikschüler, Eltern sowie 
Freunde und Gönner unseres Vereins herzlich einladen.

Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Totenehrung
3. 	 Bericht der Vorsitzenden
4. 	 Bericht der Schriftführerin
5. 	 Bericht des Kassiers
6. 	 Bericht der Kassenprüfer
7. 	 Bericht des Dirigenten
8. 	 Bericht der Jugendleiterin
9. 	 Bericht des Noten- & Gerätewarts
10.	 Entlastung
--Pause--
11. 	Wahlen
12. 	Ehrungen
13. 	Eingereichte Anträge
14. 	Verschiedenes

Anträge sind bis 3 Tage vor der Sitzung bei einem der Vorsitzenden 
oder unter verwaltung@musikverein-rottenacker.de einzureichen.

Vorsitzende Theresia Haaga, Dagmar Moll, Marwan Chartouni
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Termine
Hauptversammlung
Freitag, 20.02.2026

(J) Jugendwertungsspiel in Rißtissen
Samstag, 14.03.2026, 15.15 Uhr Jugendkapelle
Sonntag, 15.03.2026, 10.20 Uhr & 10.55 Uhr Solovortäge unserer 
Jungmusikanten

Frühjahrskonzert
Samstag, 28.03.2026, 19.30 Uhr

Musikprobe
(V) Vororchester
Freitag, 27.02.2026, 16.30 Uhr - 17.30 Uhr
Freitag, 06.03.2026, 16.30 Uhr - 17.30 Uhr

Vanessa Lehmann

(J) Jugendkapelle (Probe in Rottenacker)
Sonntag, 22.02.2026, 9.00 Uhr - 12.00 Uhr Probetag
Mittwoch, 25.02.2026, 18.00 Uhr - 19.30 Uhr (Schlagwerk)
Freitag, 27.02.2026, 18.00 Uhr - 19.30 Uhr

Athina Mouratidis

(A) Aktive
Montag, 23.02.2026, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr (Blech gesamt + Schlag-
werk)
Donnerstag, 26.02.2026, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr

Timo Nittka

Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Rottenacker

Herzliche Einladung zum Anwandern nach Ehingen 
Zum offiziellen Start in die diesjährige Wandersaison lädt der 
Schwäbische Albverein am Samstag, 21. Februar, um 10 Uhr nach 
Ehingen (Donau) ein. Die Ortsgruppe Ehingen hat zwei Wandertou-
ren und unter Federführung der Ortsgruppe Rottenacker eine Rät-
seltour für Familien mit Kindern geplant. Im Anschluss können alle 
Wandernden gemütlich in der Ehinger Rose einkehren.
Treffpunkt ist um 10 Uhr auf der Terrasse am Goggensee, gegen-
über dem Bahnhof. Dort werden alle vom Ehinger Oberbürger-
meister Alexander Baumann und der Vizepräsidentin des Schwäbi-
schen Albvereins, Regine Erb, begrüßt. Frau Erb wird zudem über 
das überregionale Wanderprogramm und die Höhepunkte für 2026 
im Verein informieren.

Die geplanten Wandertouren für Erwachsene:
•	 eine 12 Kilometer lange Tour auf dem Ehinger Bierwanderweg 

mit Besteigung des Wolfertturms, um die wunderbare Aussicht 
aufs Oberland, die südliche Schwäbische Alb und die Donau zu 
genießen

•	 eine 5 Kilometer lange Runde in gemütlichem Tempo in und 
vor den Toren der Stadt mit Blick über das Donautal

Für Familien mit Kindern:
•	 eine 1,5 Stunden lange Rätseltour „auf den Spuren verborge-

ner Heiliger“. Wer am Ende die Rätselfragen gelöst hat, 
bekommt einen Preis.

Wir freuen uns auf viele große und kleine Wanderfreundinnen und 
Wanderfreunde. Ihr helft uns bei der Planung, wenn Ihr Euch 
anmeldet unter wandern@schwaebischer-albverein.de oder  
av-ehi-donau@t-online.de

Förderverein für Jugend und 
Gemeindearbeit (Fjgaro)

25 Jahre FJGARO – Süße „Maultäschla“ für den guten Zweck
Pralinenverkauf zugunsten der Jugendarbeit in Rotten-
acker
Seit mittlerweile 25 Jahren engagiert sich der Förderverein Jugend- 
und Gemeindearbeit Rottenacker (FJGARO) für die Kinder- und 
Jugendarbeit in unserer Gemeinde. Ziel des Vereins ist es, die 
christliche und kommunale Jugendarbeit nachhaltig zu sichern 
und hierfür insbesondere Mittel für die Anstellung hauptamtlicher 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zu generieren.

Weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist der FJGARO 
durch die Aktion „Maultaschen à la FJGARO“. Jahr für Jahr stellt ein 
Team um Pfarrer und Bürgermeister in Eigenproduktion Maulta-
schen her und verkauft diese für den guten Zweck – mittlerweile 
sind es nahezu 3.000 Maultaschen pro Aktion. An diesen Erfolg 
knüpft der Förderverein im Jubiläumsjahr an und erweitert die 
Idee um eine süße Variante: kleine Pralinen in Form von „Maul-
täschla“.

Die Produktion dieser besonderen Pralinen hat bereits begonnen. 
Im Jubiläumsjahr sollen sie immer wieder – passend zu den Jah-
reszeiten mit unterschiedlichen Füllungen – an örtlichen Treff-
punkten angeboten werden. Den Auftakt bildet der Verkauf zur 
Fastenzeit in der Gemeinde.

Ob herzhaft oder süß – beide Varianten der „Maultaschen à la 
FJGARO“ haben eines gemeinsam: Sie stehen für gelebte Gemein-
schaft und für die Unterstützung unserer Kinder und Jugendlichen. 
Besonders wichtig ist dabei: Sämtliche Einnahmen aus den Aktio-
nen des Fördervereins kommen unmittelbar der Jugendarbeit in 
Rottenacker zugute. Sie sichern Angebote, Begegnungsräume und 
verlässliche Ansprechpartner für junge Menschen in unserer 
Gemeinde.

So tragen die „süßen Maultäschla“ nicht nur zu einem genussvol-
len Jubiläumsjahr bei, sondern leisten auch einen wertvollen Bei-
trag für die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen in Rotten-
acker.

Übrigens: Sie können auch Mitglied beim FJGARO werden und 
damit unsere Jugendarbeit direkt unterstützen. Die Höhe Ihres 
Beitrags bestimmen Sie dabei selbst.

Direkt an Ihre Haustür. Jede Woche neu.
Besser informiert sein.
Ihr Mitteilungsblatt.
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DRK Ortsverein 
Munderkingen/Rottenacker

Ortsverein Munderkingen

Fördermitglieder
„Ohne Sie wäre unser Dienst am 
Menschen nicht möglich.“ 
 
Unser Dachverband des Kreises, der  
DRK Kreisverband Ulm e.V., führt ab dem 
16.02.2026 in unserem Ortverbandsgebiet eine 
Werbeaktion per Telefon durch.
Hintergrund unserer heutigen Information ist,  
Sie auf die Werbemaßnahme hinzuweisen. 
Wichtig: Es werden ausschließlich die 
Fördermitglieder unseres Ortsgebiets kontaktiert. 
Das bedeutet, dass die Telefonistinnen und 
Telefonisten ihre Daten bereits kennen. Diese 
werden keine Bankdaten von ihnen abfragen. 
Andernfalls ist der Werbebeauftragte nicht vom DRK 
beauftragt. Brechen Sie das Gespräch dann ab.
Warum führt der DRK Kreisverband Ulm e.V. 
diese Werbeaktion per Telefon durch?  
Um auch zukünftig die vielfältigen Aufgaben 
des DRK umsetzen zu können, sind wir auf Ihre 
Unterstützung angewiesen.
Die Mittel aus den Förderbeiträgen werden für 
die übergeordneten Aufgaben des Kreisverbands 
ebenso verwendet, wie für Investitionen und die 
Aufgabenbewältigung in unseren Ortsvereinen.
Dies sind, um nur einige zu nennen: 
>> Bereitschaftsdienste
>> Seniorengymnastik und Jugendarbeit
>> Helfer vor Ort im Notfall
>> Blutspende und Soziale Dienste
>> Hausnotruf
>> Kältebus und Hitzebus für Obdachlose
>> Übernachtungsheim für Obdachlose
>> Tafelläden und Kleiderläden
>> Rettungsdienst und Erste-Hilfe-Ausbildung

Vielen Dank für Ihr Engagement, Ihr
Paul Burger, 1. Vorsitzender OV Munderkingen 
vorstand@drk-munderkingen.de 
Telefon bei Rückfragen: 07393-2239

Ortsverein Rottenacker

Einladung zum KreislandFrauentag
Einladung KreislandFrauentag
Begeistern – Lachen, Leben, LandFrau eben
Dieses Event ist etwas Besonderes: das größte LandFrauen-Event 
dieser Art.
Ein Nachmittag voller Lachen, Begegnung und gemeinsamer Zeit.
Offen für alle Frauen – egal ob Mitglied oder nicht.
Komm alleine oder bring Freundinnen mit und genieße ein Pro-
gramm, das Leichtigkeit, Humor und Musik verbindet. Für Unter-
haltung sorgen Bärbel Stolz, die „Prenzlschwäbin“,mit Humor 
direkt aus dem Leben, sowie Simona, Schlagerstar mit Liedern zum 
Mitsingen und Genießen.
In entspannter Atmosphäre ist auch für das leibliche Wohl mit 
Kaffee und Gebäck gesorgt.

Fakten auf einen Blick:
Datum: Freitag, 13.03.2026
Ort: Lindenhalle Ehingen
Einlass: ab 13:15 Uhr mit Sektempfang
Beginn: 14:00 Uhr
Ende: ca. 17:30 Uhr
Eintritt: 23 €
Anmeldung: bis 01.03.2026  an Doris Stoll, Tel. 4936 

AUS DER NACHBARSCHAFT
EUTB
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
Vortrag: Das Behindertentestament
Am Donnerstag, den 12. März überträgt die EUTB Alb Donau ab 18 
Uhr im Bürgerhaus Oberschaffnei in Ehingen einen Online-Vortrag 
zum Thema

Das Behindertentestament.

Mit einem sogenannten Behindertentestament können Eltern von 
Kindern mit Behinderung ihr Vermögen so vererben, dass das Kind 
materiellen Nutzen davon hat. Mit Hilfe welcher Regelungen wird 
der Zugriff des Sozialamts auf das Erbe verhindert und was ist der 
Unterschied zwischen der befreiten und der nicht befreiten Vor-
erbschaft? Um diese und weitere Fragen wird es in dem Vortrag 
gehen.

Die Referentin ist Katja Kruse, Rechtsanwältin und Leiterin der 
Abteilung Recht und Sozialpolitik beim bvkm.

Veranstaltungsort: Bürgerhaus Oberschaffnei Raum 2.05, Schul-
gasse 21, 89584 Ehingen

Im Anschluss an den Vortrag werden Fragen beantwortet und man 
kann mit den Teilhabeberaterinnen und anderen Gästen ins 
Gespräch kommen. Dazu wird es einen kleinen Imbiss geben.
Um Anmeldung wird gebeten unter eutb-alb-donau@lhdi.de / 
0731 922 68 222.
Eltern von Kindern mit Behinderung und weitere Interessierte sind 
herzlich willkommen.

Die Veranstaltung ist kostenlos, um eine Spende für die Verpfle-
gung wird gebeten.

Die EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) berät unab-
hängig und kostenfrei zu allen Fragen rund um das Thema Behin-
derung. Die Beraterinnen Petra Subba, Hildegard Vaas und Steffi 
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Schulz-Knirlberger stehen für Ihre Fragen zur Verfügung, in den 
offenen Sprechstunden, aufsuchend oder mit Termin in der Bera-
tungsstelle.

EUTB Alb Donau
Erhard-Grözinger-Str. 51
89134 Blaustein
Telefon: 0731 922 68 222
E-Mail: eutb-alb-donau@lhdi.de
Webseite: 
https://www.lebenshilfe-donau-iller.de/angebote/beratung
Offene Sprechstunde in Blaustein: montags 10 bis 12 Uhr
Offene Sprechstunde in Ehingen: mittwochs 12 bis 14 Uhr
(Bürgerhaus Oberschaffnei, Schulgasse 21 Raum 3.04)

Forstbetriebsgemeinschaft Alb-Donau-Ulm
Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemein-
schaft Alb-Donau-Ulm am Freitag den 13. März 2026 hält der Mete-
orologe Roland Roth Geschäftsführer der Wetterwarte Süd in Bad 
Schussenried einen Vortrag zum Thema "Im Zeichen des Klima-
wandels Global und Regiona" 

Beginn der Versammlung ist um 19.30 in Blaubeuren Pappelau-
Beiningen im Foyer der Schinderwasenhalle

AMTSBLATTGEDANKE DER WOCHE
Man kann sich zwar mit fremden Federn schmücken,
aber man kann nicht mit ihnen fliegen

Gerhard Uhlenbruck

AMTSBLATT-HUMOR

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Lösung des Rätsels im letzten Mitteilungsblatt


